
Rahmenhygieneplan der Staatl. Grundschule „Geschwister Scholl“ 

- Alle Belehrungen zu den hygienischen Maßnahmen in der Schule führt der Klassenlehrer in regelmäßiger Wiederholung durch. 

- Bei auftretenden erkennbaren Symptomen einer COVID-19-Erkrankung bei Mitarbeitern, Schülerinnen und Schülern oder anderer 

Familienmitglieder/Kontaktpersonen besteht die Verpflichtung, unverzüglich die Schulleitung zu informieren. 

- Bei auftretenden erkennbaren Symptomen einer COVID-19-Erkrankung während der Unterrichts- oder Betreuungszeit werden die betreffenden 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Geschwisterkinder unverzüglich isoliert. Zeitgleich wird eine schnellstmögliche Abholung veranlasst. 

- Bei wissentlichem Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Personen sind alle Mitarbeiter / Eltern verpflichtet, die Schule zu informieren. 

- Einrichtungsfremde Personen dürfen die Schule nur nach Anmeldung und mit Ausnahmegenehmigung durch die Schulleitung betreten. Generell 

herrscht ein Betretungsverbot. 

- Das Betreten des Schulgebäudes ist nicht erlaubt. 

- Abholberechtigte Personen benutzen die Klingel am Horteingang oder nutzen das Horttelefon, um sich anzumelden und das das Kind abzuholen.  

Bereich Maßnahme 

Basishygiene – persönlich - regelmäßig wiederholende mündliche Belehrung der Schüler und Pädagogen zum hygienischen 

Verhalten und zur Einhaltung der persönlichen Hygiene 

- Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Nahverkehr, beim Betreten des Schulhauses, Raumwechsel, 

Schulflure, Toiletten 

- Kontakte auf die Klasse / Hortgruppe beschränken 

- Lernmaterialien der Schule können in der festen Klassengruppe genutzt werden 

- regelmäßiges Händewaschen verpflichtend 

- Niesetikette einhalten 

- Das Merkblatt „Gemeinsam vor Infektionen schützen“ wurde allen Eltern aushändigt. 

Raumhygiene 1. regelmäßiges Belüften der Räume jeden Morgen durch den Hausmeister – Fenster komplett 

öffnen 

2. während jeder Unterrichtsstunde wird einmal gelüftet 



3. in jeder Pause wird gelüftet 

4. Unterrichtsbeginn: für das Betreten des Schulgebäudes stehen 2 Eingänge zur Verfügung 

(Klasse 1 / 4; Klasse 2 / 3) 

5. Unterrichtsräume: für jede Klasse steht ein fester Raum zur Verfügung. Die Räume werden nur 

durch die zugewiesenen Treppenhäuser betreten und verlassen. 

6. Wartebereiche (Eingänge, Toilette, Bushaltestelle, Speiseraum) sind mit Mindestabständen 

deutlich auf dem Boden gekennzeichnet. 

7. Regelmäßiges Auffüllen von Seife und Papierhandtüchern in den Räumen. Einheitliche 

Informationstafeln in den Räumen zu den Hygieneregeln. 

8. Hofpausen: Die Nutzung des Pausenhofes oder des Spielplatzes erfolgt für jede Klasse zu 

individuellen Zeiten, sodass immer nur eine feste Gruppe das Außengelände benutzt. 

 

Abstandsregeln entfallen in der festen Gruppe (Klasse / Hortgruppe) 

 

Reinigung der Räume - tägliche Reinigung der benutzten Räume inkl. Desinfizieren der Tische, Stühle, Türklinken, 

Handläufe, Lichtschalter, Tastaturen und Computermaus 

Sanitärbereich - Markierungen vor den Toiletten mit 1,5 Meter Mindestabstand 

- Hinweisschilder an Türen zum einzelnen Eintreten in den Sanitärbereich (max. 2 Personen 

befinden sich in der Toilette) 

- Nur einzelne Schüler werden aus dem Unterricht gelassen, um auf die Toilette zu gehen  

- regelmäßige wiederholende Belehrungen zu den Toilettengängen 

- tägliche Reinigung und Desinfektion der Toilettensitze, Waschbecken, Armaturen, Türklinken, etc. 

Pausen - Pausen finden bei schlechtem Wetter im Klassenraum in der festen Gruppe statt 

- Hofpausen erfolgen nach individualisiertem Zeitplan 

- Nach den Pausen: verpflichtendes Händewaschen im Klassenraum 



Sportunterricht - findet momentan statt 

Essensversorgung - allen Schülern und Schülerinnen wird die Möglichkeit geboten, ein Mittagessen einzunehmen. 

Dazu gibt es feste Essenszeiten in den jeweiligen Gruppen 

- Das Essen wird vom Cateringpersonal portioniert und ausgegeben 

- Das Personal reinigt und desinfiziert nach jedem Durchgang Tische und Stühle 

- Der Wasserautomat ist bis auf Weiteres gesperrt 

Hortbetreuung - Kinder werden nach Unterrichtsende von einem festen Erzieher in möglichst festen Gruppen 

betreut 

- nichthortberechtigte Kinder werden vom Klassenleiter nach Hause geschickt 

- hortberechtigte Kinder werden vom Erzieher je nach Abholzeit zum Hortausgang geschickt 

 


